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TOP 12:

Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Investmentbesteuerung 
(Investmentsteuerreformgesetz - InvStRefG)

Drucksache: 119/16

Der Gesetzentwurf soll im Bereich der Investmentbesteuerung EU-rechtliche 
Risiken ausräumen, einzelne Steuersparmodelle verhindern und die 
Gestaltungsanfälligkeit reduzieren.

Der Reformentwurf sieht die Einführung von zwei voneinander unabhängigen 
Besteuerungssystemen für Publikums- und Spezial-Investmentfonds vor. 

Für Publikums-Investmentsfonds soll ein neues Besteuerungssystem eingeführt 
werden, das auf der getrennten Besteuerung der Investmentfonds einerseits und der 
Anleger andererseits basiert. Hierbei soll nicht der tatsächliche Ertrag besteuert, 
sondern eine pauschale Vorab-Besteuerung auf Anlegerebene geschaffen werden. 
Um eine Übermaßbesteuerung zu vermeiden, sollen Teile der steuerbaren Erträge 
freigestellt werden. Das bisherige transparente System würde dementsprechend
durch eine Vorabpauschale ersetzt werden.

Für Spezial-Investmentsfonds soll es grundsätzlich bei dem bisherigen semi-
transparenten Besteuerungssystem bleiben. Die Ermittlung der 
Besteuerungsgrundlagen soll jedoch wesentlich komplexer werden.

Zudem sollen die sogenannten Cum/Cum-Geschäfte zur Umgehung der
Dividendenbesteuerung unterbunden werden. Dazu soll eine Mindesthaltedauer von 
45 Tagen für Aktien um den Fälligkeitstag der Kapitalerträge eingeführt werden. 
Wird diese nicht eingehalten, soll die Anrechnung der auf die Dividendenerträge 
einbehaltenen Kapitalertragsteuer ausgeschlossen werden.

Das neue Investmentsteuerrecht soll grundsätzlich ab dem 1. Januar 2018
anzuwenden sein. Die Regelungen zu den sogenannten Cum/Cum-Geschäften 
sollen rückwirkend bereits ab dem 1. Januar 2016 gelten.

Der federführende Finanzausschuss und der Wirtschaftsausschuss empfehlen
dem Bundesrat, zu dem Gesetzentwurf Stellung zu nehmen. Einzelheiten sind aus 
der Drucksache 119/1/16 ersichtlich.

Der Ausschuss für Innere Angelegenheiten empfiehlt dem Bundesrat, gegen den 
Gesetzentwurf keine Einwendungen zu erheben.




	TOP 12:
	Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Investmentbesteuerung (Investmentsteuerreformgesetz - InvStRefG)


